
27

STAATSGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1945 Ausgegeben am 12. Juni 1945 6. Stück

1 8 . Verordnung: NS.-Registr.-Vdg.
1 9 . Kundmachung: Berichtigung von Druckfehlern.

1 8 . Verordnung der Staatskanzlei im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Staatsämtern
vom 11. Juni 1945 über die Registrierung
der Nationalsozialisten (NS.-Registr.-Vdg.).

Auf Grund des § 9 des Verfassungsgesetzes
vom 8. Mai 1945, St. G. Bl. N r . 13, über das
Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz) wird ver-
ordnet:

§ 1. (l) Im Sinne des § 4 des Verbotsgesetzes
ist anzusehen:

a) als Mitglied der NSDAP, wer in diese
Partei als Mitglied aufgenommen worden
ist;

b) als Parteianwärter der NSDAP, wer durch
Aufnahme als Parteianwärter die Anwart-
schaft auf die Parteimitgliedschaft und das
Recht zum vorläufigen Tragen des Partei-
abzeichens erworben hat.

(2) Voraussetzung für die Registrierung ist der
auch nur vorübergehende Besitz der Parteimit-
gliedschaft oder Parteianwartschaft in der Zeit
zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 27. April
1945.

Meldeverfahren.

§ 2. (1) In jeder Gemeinde hat der Bürger-
meister (Gemeindevorsteher) durch öffentlichen
Anschlag und allenfalls auch auf andere orts-
übliche Weise kundzumachen, an welchen Stellen
und zu welcher Zeit sich die in der Gemeinde
wohnhaften Personen, die zwischen dem 1. Juli
1933 und dem 27. April 1945 der NSDAP oder
einem ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK,
NSFK) angehört haben, wenngleich diese An-
gehörigkeit nur eine zeitweise war, ferner unter
der gleichen Voraussetzung Parteianwärter und
Personen, die sich u m die Aufnahme in die SS
(Schutzstaffel) beworben haben, zur Registrie-
rung melden müssen, insoweit diese Personen
ihren ordentlichen Wohnsitz oder dauernden
Aufenthalt im Gebiet der Republik Österreich
haben.

(2) In der Kundmachung sind die Melde-
pflichtigen aufzufordern, persönlich bei der
Meldestelle zu erscheinen und die zum Nach-
weis ihrer Identität erforderlichen Personal-

dokumente (Tauf- oder Geburtsschein, Heimat-
schein, Kennkarte- und Meldezettel) womöglich
mitzubringen.

(3) In der Kundmachung ist ausdrücklich
darauf hinzuweisen, daß jene Personen, die die
Anmeldung unterlassen oder über wesentliche
Umstände unvollständige oder unrichtige An-
gaben machen oder etwas unternehmen, u m die
Aufnahme eines Registrierungspflichtigen in die
Liste oder die Vornahme eines Vermerkes zu
vereiteln oder die Aufnahme eines Nicht-
registrierungspflichtigen oder eines unrichtigen
Vermerkes zu erwirken, sich des Verbrechens des
Betruges schuldig machen und hiefür mit Kerker
von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden.

(4) In jenen Gemeinden, in welchen bereits
eine anderweitige Erfassung der Nat ional-
sozialisten durch lokale Stellen angeordnet oder
durchgeführt wurde , ist in der Kundmachung
außerdem darauf hinzuweisen, daß diese Er-
fassung nicht von der Verpflichtung zur Re-
gistrierung nach § 5 des Verbotsgesetzes enthebt .

§ 3. Kranke und gebrechliche Personen, die
die Meldung zu den vorgeschriebenen Zeiten
nicht persönlich vornehmen können, haben die
Meldung durch einen Bevollmächtigten schrift-
lich zu erstatten u n d zugleich den Grund ihrer
Verhinderung glaubhaft zu machen. Unterbleibt
dies, gilt die Meldung als nicht erstattet .

§ 4. Meldepflichtige Personen, die im Zeit-
punk t der Registrierung vom O r t ihres ordent-
lichen Wohnsitzes oder dauernden Aufenthaltes
abwesend sind (Umquart ier te u. dgl.), haben sich
bei der Meldestelle ihres zeitweiligen Aufent-
haltsortes zur Registrierung zu melden. Über-
dies haben sich diese Personen innerhalb von
zwei Wochen nach ihrer Rückkehr bei der Mel-
destelle ihres ständigen Wohnsitzes oder dauern-
den Aufenthaltes zu melden. Das gleiche gilt
für Personen, die infolge eines vorübergehenden
Aufenthaltes im Ausland bisher der Meldepflicht
in ihrem Aufenthaltsort nicht genügen konnten .

§ 5. Meldepflichtige Personen, die sich erst nach
Kundmachung dieser Verordnung in einer Ge-
meinde der Republik Österreich mi t der Absicht
niederlassen, ihren ordentlichen Wohnsi tz oder
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dauernden Aufenthalt im Gebiete der Republik
Österreich zu nehmen, haben sich innerhalb von
zwei Wochen nach ihrer Ankunft bei der Mel-
destelle ihres Niederlassungsortes zu melden.

§ 6. Wenn die örtlichen Verhältnisse dies
zweckmäßig erscheinen lassen, kann der Bürger-
meister (Gemeindevorsteher) mehrere Melde-
stellen innerhalb des Gemeindegebietes einrich-
ten. Diesen sind best immte Sprengel zur Durch-
führung der Registrierung zuzuweisen.

§ 7. (1) Zur Entgegennahme der Meldungen
sind Meldeblätter nach dem Muster der Bei-
lage 1 zu verwenden. Sie sind in doppelter Aus-
fertigung anzulegen.

(2) Die Meldeblätter haben die Gemeinden
selbst beizustellen.

§ 8. (1) Bei Entgegennahme der Meldungen ist
die Ident i tä t der sich Meldenden an H a n d der
vorgelegten Personaldokumente, in Zweifels-
fällen durch Identitätszeugen festzustellen. Wi rd
die Stellung von Identitätszeugen unterlassen,
gilt die Meldung als nicht erstattet.

(2) Außer der Dauer der Parteizugehörigkeit
(Mitgliedschaft und Anwartschaft), der Partei-
funktion, der Zugehörigkeit zu einem Wehrver-
band und ihrer Dauer, der Funkt ion in diesem
Wehrverband, der Parteiauszeichnungen sind
festzustellen: Wohnor t , frühere Wohnungen
seit 1. Juli 1933, bei zeitweiligem Aufenthalt
ständiger W o h n o r t , Beruf, Stellung im W i r t -
schaftsleben, Mitgliedschaft eines Geschäftsfüh-
rungs- oder Aufsichtsorganes einer juristischen
Person, Gewerbeberechtigung, selbständiges
Unternehmen, akademische Grade und Titel ,
Grundbesitz u n d dingliche Rechte.

§ 9. (1) Wer glaubhaft macht, daß er seine Zu-
gehörigkeit zur N S D A P oder zu einem ihrer
Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) niemals
mißbraucht und noch vor der Befreiung Öster-
reichs durch sein Verhalten gezeigt hat, daß er
zur unabhängigen Republik Österreich positiv
eingestellt ist, kann ein Ansuchen u m Nachsicht
von der Registrierung (§ 27 des Verbotsgesetzes)
bei dem zur Entgegennahme seiner Meldung
zuständigen Bürgermeister (Gemeindevorsteher)
einbringen.

(2) In einem solchen Fall ist die Einbringung
des Ansuchens zunächst im Meldeblatt zu ver-
merken, von der Eintragung der im Meldeblatt
festgehaltenen Daten in die Liste der Nat ional -
sozialisten jedoch vorläufig Abstand zu nehmen.

(3) Das Ansuchen ist der Landeshauptmann-
schaft (dem Magistrat der Stadt Wien) z u r Vor-
entscheidung vorzulegen, ob von der Eintragung
in die Liste der Nationalsozialisten bis zur Ent -
scheidung der Provisorischen Staatsregierung
Abstand zu nehmen ist. Diese Vorentscheidung
ist unanfechtbar.

(4) Die Landeshauptmannschaft (der Magistrat
der Stadt Wien) hat nach Verständigung des
Bürgermeisters (Gemeindevorstehers) von der
Vorentscheidung das Ansuchen der Provisorischen
Staatsregierung vorzulegen.

(5) Wi rd die Nachsicht der Eintragung in die
Liste der Nationalsozialisten nach § 27 des Ver-
botsgesetzes verfügt, ist von der Eintragung
Abstand zu nehmen, beziehungsweise eine bereits
vollzogene Eintragung von Amts wegen zu
löschen.

(6) Über Personen, die offenbar mutwillig um
Nachsicht von der Eintragung in die Liste der
Nationalsozialisten ansuchen, kann die Landes-
hauptmannschaft (der Magistrat der Stadt Wien)
eine Mutwillensstrafe verhängen (§ 35 AVG.).

§ 10. (1) Jedem Meldepflichtigen mi t Aus-
nahme der unter § 9, Abs (1), fallenden Personen
ist eine Bestätigung nach dem Muster Beilage 2
über die erfolgte Meldung auszufolgen.

(2) Den unter § 9, Abs. (1), fallenden Melde-
pflichtigen ist eine Bescheinigung nach dem
Muster 3 auszufolgen.

(3) Die Formblät ter haben die Gemeinden
selbst beizustellen.

§ 11. Alle Dienststellen des Staates, der Län-
der, der Gemeinden und der sonstigen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften, die Aufzeich-
nungen über die Parteizugehörigkeit ihrer
Bediensteten (Mitglieder) und deren Familien-
angehörigen geführt haben, sind verpflichtet,
ohne Verzug den im§ 2 dieser Verordnung ge-
nannten Stellen hinsichtlich dieser Bediensteten
(Mitglieder) Mitteilung über Parteizugehörig-
keit, Dauer derselben, Parteifunktion, Zuge-
hörigkeit zu einem Wehrverband und deren
Dauer, Funkt ion in diesem Wehrverband und
Parteiauszeichnungen zu machen. Das gleiche
gilt für Lehranstalten auch hinsichtlich ihrer
Schüler.

§ 12. (1) Nach Abschluß des Meldeverfahrens
hat der Bürgermeister (Gemeindevorsteher) die
gemeldeten Personen in Listen einzutragen.
Diese Listen sind in Or t en mit geschlossener
Bauweise in der Regel nach Gassen und Häusern
zu führen. Den Verhältnissen der einzelnen Ge-
meinden entsprechend können sie auch nach O r t -
schaften, Ro t ten u. dgl. geführt werden. In allen
Fällen m u ß auch ein alphabetisches Register an-
gelegt werden. Die Anlage der Listen hat derart
zu geschehen, daß ein Überblick über das örtliche
Gebiet, das die Liste umfaßt, leicht gewonnen
werden kann.

(2) Die Meldeblätter sind als Beilage zu den
Listen in alphabetischer Reihenfolge verwahr t
zu halten.

§ 13. (1) Die Listen sind nach dem Muster Bei-
lage 4 im Durchschreibeverfahren in vier Gleich-
schriften anzufertigen.
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(2) Die N a m e n der „Illegalen" sind in den
Listen ro t zu unterstreichen.

(3) Die erforderlichen Formblä t t e r haben die
Gemeinden selbst beizustellen.

§ 14. (1) Nach Fertigstellung der Listen ha t
der Bürgermeister (Gemeindevorsteher) durch
öffentlichen Anschlag u n d allenfalls auch auf
andere ortsübliche Weise Stellen und Stunden
bekanntzugeben, in u n d zu denen die Listen zur
öffentlichen Einsicht aufliegen.

(2) Die Einsichtsfrist be t rägt vier Wochen. Die
Einsichtsstunden sind un te r Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse so festzusetzen, daß jeder-
mann die Einsichtnahme ermöglicht wird. Sie
hat in Gegenwar t einer Aufsichtsperson zu er-
folgen.

(3) Jedermann steht es frei, sich aus den Listen
Auszüge, beziehungsweise Abschriften herzu-
stellen. Für die Hers te l lung von Abschriften
können abgesonderte S tunden festgesetzt werden.

§ 15. (1) Je eine Gleichschrift der Listen ist
nach Beendigung der Registr ierung ohne Verzug
dem Staatsamt für Inneres u n d außerdem der
Bezirkshauptmannschaft , in landesunmit te lbaren
Städten der Landeshauptmannschaft vorzulegen.
In Or t en , in denen eine staatliche Polizeibehörde
besteht, ist dieser eine weitere Gleichschrift zu
übersenden. D e m Staatsamt für Inneres ist über-
dies eine Gleichschrift der Meldeblät ter vo rzu -
legen.

(2) Nachträgliche Registr ierungen, Richtig-
stellungen, Abänderungen u n d Ergänzungen der
Listen sind den vore rwähn ten Stellen zu melden.

Rechtsmittelverfahren.

§ 16. Während des Zeitraumes, innerhalb
dessen die Listen der Nationalsozialisten nach
§ 14 dieser Verordnung zur öffentlichen Einsicht
aufliegen, kann jedermann wegen der Aufnahme
vermeintlich Nichtregistrierungspflichtiger oder
Nichtaufnahme vermeintlich Registrierungspflich-
tiger sowie wegen der Beifügung vermeintlich
unrichtiger Vermerke über die Dauer der Partei-
zugehörigkeit, Parteiauszeichnungen, die Zuge-
hörigkeit zu einem Wehrverband und die Funk-
t ionen oder wegen der Nichtaufnahme der-
artiger Vermerke in die Listen Einspruch er-
heben. Das gleiche gilt für Behörden und Dienst-
stellen.

§ 17. (t) Die Einsprüche sind bei den Stellen,
bei denen die Listen zur Einsicht aufliegen,
mündlich oder schriftlich einzubringen. Sie sind
zu begründen.

(2) Einsprüche ohne Begründung gelten als
nicht eingebracht. Die zum Nachweis der vor -
gebrachten Behauptungen dienlichen Beweis-
mittel sind anzuführen.

(3) Jeder Einspruch darf sich nur auf eine ein-
zelne Person erstrecken.

§ 18. (1) Falls im Einspruch nur die Berichti-
gung von Schreibfehlern oder anderen offenbar
auf einem Versehen beruhenden Unrichtigkeiten
verlangt wird, kann der Bürgermeister (Ge-
meindevorsteher) die Berichtigung der Liste von
Amts wegen vornehmen.

(2) Der Einspruchswerber ist von der erfolgten
Berichtigung zu verständigen.

§ 19. (1) Der Bürgermeister (Gemeindevor-
steher) hat, von dem Fall des § 18 abgesehen,
jeden Einspruch wegen Nichtaufnahme von
registrierungspflichtigen Personen oder Ver-
merken sowie wegen Unrichtigkeit der Ver-
merke zunächst der betroffenen Person zur
Äußerung vorzuhal ten. Anerkennt diese Person
die Richtigkeit der vorgebrachten Umstände , ist
die entsprechende Ergänzung der Liste der
Nationalsozialisten vorzunehmen. Der Ein-
spruchswerber ist von der erfolgten Ergänzung
zu verständigen. Eine bescheidmäßige Erledi-
gung des Einspruches kann entfallen.

(2) Die Strafbarkeit der betroffenen registrie-
rungspflichtigen Person nach § 8 des Verbots-
gesetzes bleibt unberühr t .

§ 20. Der Bürgermeister (Gemeindevorsteher)
hat die nach § 18, Abs. (1), und § 19, Abs. (1),
vorgenommenen Berichtigungen und Ergänzun-
gen den im § 15 dieser Verordnung genannten
Stellen zu melden.

§ 2 1 . (1) Wi rd der Einspruch nicht auf die in
den §§ 18 und 19 bezeichnete Ar t erledigt, hat
der Bürgermeister (Gemeindevorsteher) den-
selben unter Anschluß eines Auszuges aus der
Liste und einer Abschrift des Meldeblattes der
zuständigen Landeshauptmannschaft zur Ent -
scheidung vorzulegen.

(2) In der Stadt Wien entscheiden über die
Einsprüche beim Bürgermeister zu errichtende
Einspruchskommissionen, die je aus einem
rechtskundigen Verwaltungsbeamten als Vor -
sitzenden und zwei weiteren Mitgliedern be-
stehen. Die Bestellung der Vorsitzenden und
der Mitglieder sowie der erforderlichen Ersatz-
männer erfolgt durch den Bürgermeister. Die
Einspruchskommissionen entscheiden mit Stim-
menmehrhei t in nichtöffentlicher Sitzung.

§ 22. Je eine Ausfertigung der Entscheidung
über den Einspruch ist der betroffenen Person
und, falls der Einspruch von einer dr i t ten Per-
son erhoben wurde, auch dem Einspruchswerber
zuzustellen.

§ 23. (1) Gegen die Entscheidung der Landes-
hauptmannschaft (der beim Bürgermeister der
Stadt Wien nach § 21 , Abs. (2), errichteten Kom-
missionen) ist die Beschwerde zulässig. Sie ist
innerhalb von zwei Wochen nach erfolgter Zu-
stellung beim Bürgermeister (Gemeindevor-
steher), der die in Betracht kommende Liste
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aufgestellt hat, in zweifacher Ausfertigung ein-
zubringen. Eine Ausfertigung ist der von der
Beschwerde betroffenen Person vom Bürger-
meister (Gemeindevorsteher) zuzustellen.

(2) Zur Einbringung der Beschwerde sind nur
Personen berechtigt, denen die Entscheidung
über den Einspruch zuzustellen ist (§ 22).

§ 24. (1) Der Bürgermeister (Gemeindevor-
steher) hat die Beschwerde unter Anschluß der
Verhandlungsschriften im Wege der Landes-
hauptmannschaft dem Vorsitzenden der Be-
schwerdekommission beim Staatsamt für Inneres
(§ 7 des Verbotsgesetzes) vorzulegen. In der
Stadt Wien hat die Vorlage der Beschwerde
durch die Vorsitzenden der Einspruchskommis-
sionen zu erfolgen.

(2) Wird eine Beschwerde nicht eingebracht,
hat der Bürgermeister (Gemeindevorsteher) nach
Ablauf der Beschwerdefrist gegebenenfalls die
Richtigstellung oder Ergänzung der Liste der
Nationalsozialisten vorzunehmen und hievon die
im § 15 dieser Verordnung genannten Stellen
zu benachrichtigen.

§ 25. Der Vorsitzende der Beschwerdekommis-
sion, die beiden zum Richteramt geeigneten
Mitglieder sowie die erforderliche Anzahl von
Ersatzmännern werden vom Staatssekretär für
Justiz im Einvernehmen mit dem Staatssekretär
für Inneres bestellt. Die weiteren Mitglieder der
Kommission, unter denen mindestens zwei
rechtskundige Verwaltungsbeamte sein müssen,
sowie die erforderliche Anzahl von Ersatz-
männern werden vom Staatssekretär für Inneres
bestellt.

§ 26. (1) Die Kommission entscheidet mit
Stimmenmehrheit in nichtöffentlicher Sitzung,
sofern nicht der Beschwerdeführer in seiner Be-
schwerde die Anberaumung einer mündlichen
Verhandlung ausdrücklich verlangt.

(2) Im letzteren Fall ist der Beschwerdeführer
und, wenn die Beschwerde von einer dritten
Person eingebracht wurde, auch die hiedurch
betroffene registrierungspflichtige Person zum
Erscheinen bei der Verhandlung mit dem Bei-
satz zu laden, daß auch im Falle der Abwesen-
heit entschieden würde. Der Beschwerdeführer
sowie die durch die Beschwerde betroffene Per-
son können sich bei der Verhandlung durch
einen Rechtsanwalt vertreten lassen.

§ 27. (1) Die Entscheidung der Beschwerdekom-
mission ist im Wege der zuständigen Landes-

hauptmannschaft (in der Stadt Wien im Wege
der Vorsitzenden der Einspruchskommissionen)
denjenigen Personen zuzustellen, welchen nach
§ 22 dieser Verordnung die Entscheidung über
den Einspruch zuzustellen ist.

(2) Eine Ausfertigung der Entscheidung der
Beschwerdekommission ist vom Vorsitzenden
dem Staatsamt für Inneres zuzumitteln, das ge-
gebenenfalls die Berichtigung oder Ergänzung
der Liste der Nationalsozialisten durch den zu-
ständigen Bürgermeister (Gemeindevorsteher)
sowie die Verständigung der nach § 15 dieser
Verordnung zu benachrichtigenden Stellen ver-
anlaßt.

§ 28. Die Entscheidung der Beschwerdekom-
mission ist endgültig.

§ 29. Nach Abschluß der Registrierung, be-
ziehungsweise des Einspruchs- oder Beschwerde-
verfahrens hat das Staatsamt für Inneres die
Namen und sonstigen Daten der rechtskräftig
als „Illegale" registrierten Nationalsozialisten
dem Strafregisteramt zwecks Vormerkung
mitzuteilen. Desgleichen hat das Staatsamt für
Inneres die Namen und sonstigen Daten der
nach §§ 11 und 12 des Verbotsgesetzes straf-
fälligen Nationalsozialisten der zur Verfolgung
zuständigen Staatsanwaltschaft mitzuteilen.

§ 30. (1) Soweit in dieser Verordnung keine
Sonderbestimmungen enthalten sind, sind für
das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren die
Vorschriften des allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (AVG.) sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Einsprüche und Beschwerden gelten als
Berufungen nach § 63 AVG.

§ 31. Gegen Personen, die offenbar mutwillig
Einspruch oder Beschwerde erheben, kann die
Landeshauptmannschaft (die beim Bürgermeister
der Stadt Wien errichteten Einspruchskommis-
sionen), beziehungsweise die beim Staatsamt für
Inneres errichtete Beschwerdekommission eine
Mutwillensstrafe verhängen (§ 35 AVG.).

§ 32. (1) Die Mitglieder der Einspruchskom-
missionen beim Bürgermeister der Stadt Wien
und der Beschwerdekommission beim Staatsamt
für Inneres sind in Ausübung ihres Amtes selb-
ständig und unabhängig.

(2) Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich.

Renner
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Beilage 1

zur NS.-Registr.-Vdg.
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Beilage 2

zur NS.-Registr.-Vdg.
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19 . Kundmachung der Staatskanzlei vom
8. Juni 1945, betreffend die Berichtigung

von Druckfehlern im Staatsgesetzblatt.
Auf Grund des § 2, Abs. (3), des Gesetzes

vom 1. Mai 1945 über das Staatsgesetzblatt wird
kundgemacht:

1. Im Gesetz über die Bestellung von öffent-
lichen Verwaltern und öffentlichen Aufsichts-
personen vom 10. Mai 1945, St. G. Bl. Nr. 9, hat
es zu lauten:

In der Einleitung und im § 12 statt „Staats-
regierung" richtig: „Provisorische Staatsregie-
rung".

2. Im Gesetz über die Erfassung arisierter und
anderer im Zusammenhange mit der national-

sozialistischen Machtübernahme entzogenen Ver-
mögenschaften vom 10. Mai 1945, St. G. Bl.
Nr. 10, hat es zu lauten:

In der Einleitung und im § 7 statt „Staats-
regierung" richtig: „Provisorische Staatsregie-
rung".

3. Im Gesetz über die Repatriierung öffent-
lichen Vermögens (Repatriierungsgesetz) vom
10. Mai 1945, St. G. Bl. Nr. 11, hat es zu lauten:

In der Einleitung und im § 4 statt „Staats-
regierung" richtig: „Provisorische Staatsregie-
rung".

Renner


